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BERUFSUNFÄHIGKEITSVERSICHERUNG

selbstständiger Friseur muss auch bei  
größerem Betrieb nicht umorganisieren

| Eine Umorganisation seines Betriebs, die bei einem mitarbeitenden 
selbstständigen Friseurmeister dazu führt, dass die zuvor in erheblichem 
Umfang ausgeübte handwerkliche Tätigkeit vollständig wegfällt, ist ihm 
auch dann nicht zumutbar, wenn es sich um einen größeren Betrieb (hier: 
bis zu 10 festangestellte Friseure, insgesamt 15-19 Mitarbeiter) handelt. |

1. Friseur konnte sein handwerk nicht mehr ausüben
Der VN, ein selbstständiger Friseurmeister, betrieb einen Salon mit regel-
mäßig 15 bis 19 Mitarbeitern, darunter auch Auszubildende. Er wurde wegen 
Fibromatose der Strecksehnen an den Hände (gutartige Bindegewebswuche-
rung) operiert. Es verblieben jedoch Knoten und eine Verdickung der Sehnen, 
die zu starken Schmerzen führen. Er konnte daher die handwerkliche Tätig-
keit als Friseur nicht weiter ausführen. 

Der VR verweigerte Leistungen. Er war der Ansicht, der VN könne seinen 
Betrieb umorganisieren und selber nicht mehr handwerklich tätig sein. Ihm 
verbliebe so ein zumutbares Tätigkeitsfeld von mehr als 50 %. So hätte er den 
fachlich-modischen Bereich betreuen, Gespräche führen, die Qualitätssiche-
rung im Auge behalten, die Ausbildung durchführen, die Mitarbeiter motivie-
ren und ein Vorbild sein können.

2. oLg verneint eine Pflicht zur umorganisation
Die Klage des VN war vor dem LG erfolgreich. Das OLG Dresden wies die  
Berufung des VR zurück (22.2.22, 4 U 1585/21, Abruf-Nr. 228456). Zur Über-
zeugung des Senats ist dem VN eine Umorganisation seines Betriebs nicht  
zumutbar gewesen. Dazu verwies er zunächst auf die Grundsätze der Umor-
ganisation im Falle einer Berufsunfähigkeit.

ÜBersichT /  umorganisation im Falle einer Berufsunfähigkeit

	� Der mitarbeitende Betriebsinhaber muss zur Möglichkeit der Umorganisation vortragen. 

	� Zu seiner Vortrags- und Beweislast gehört auch, dass ihm eine zumutbare Betriebsumorganisation keine von 
ihm gesundheitlich noch zu bewältigenden Betätigungsmöglichkeiten eröffnet, die bedingungsgemäße Berufs-
unfähigkeit ausschließen würden (so BGH 12.6.96, IV ZR 118/95; BGH 26.2.03, IV ZR 238/01).

	� Die berufliche Tätigkeit des mitarbeitenden Betriebsinhabers wird zum einen dadurch gekennzeichnet, dass er 
ein bestimmtes betriebliches Arbeitsfeld durch eigene Tätigkeit ausfüllt, zum anderen – und vor allem – aber 
auch dadurch, dass ihm das betriebliche Direktionsrecht, die Weisungsbefugnis gegenüber seinen Mitarbeitern 
zukommt. Dieses Direktionsrecht, das auch die Möglichkeit einer Umverteilung der Arbeit einschließt, gibt  
seiner Stellung im Betrieb das Gepräge. Sein „Beruf“ ist daher die Leitung des Betriebs unter seiner Mitarbeit 
an einer von ihm bestimmten Stelle (so BGH 12.6.96, IV ZR 118/95).
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	� Die Umorganisation muss aber für ihn zumutbar sein. Die Beurteilung der Zumutbarkeit verlangt eine Gesamt
betrachtung der dem Betriebsinhaber nach einer – betrieblich sinnvollen – Umorganisation trotz seiner  
gesundheitlichen Einschränkungen noch verbleibenden Tätigkeitsfelder (BGH a. a. O.).

	� Die Umorganisation ist unzumutbar, wenn sie mit auf Dauer ins Gewicht fallenden Einkommenseinbußen ver
bunden ist (BGH 26.2.03, IV ZR 238/01). Nach Durchführung der Umorganisation muss noch ein adäquater  
Arbeitsplatz im Sinne einer „vernünftigen Arbeit“ im Unternehmen verbleiben (Saarländisches OLG 27.3.19, 5 U 
44/17). Auf eine Umorganisation muss er sich nicht verweisen lassen, wenn er damit nur noch einer „Verlegen
heitsbeschäftigung“ nachgehen könnte (so Saarländisches OLG a. a. O.). Ebenso wenig ist es ihm zumutbar, eine 
Veränderung seines Arbeitsfelds vorzunehmen, wenn dadurch die Arbeit ihre prägenden Merkmale völlig ver
liert (OLG Dresden 27.3.18, 4 U 1519/17, Rn. 28).

3. gründe, die gegen umorganisation sprechen
In der Sache selbst kann der VN ausweislich des Gutachtens die handwerk
lichen Leistungen eines Friseurmeisters nicht erbringen und damit 76 %  
seiner bisherigen Leistungen. Eine Umorganisation seiner Tätigkeit und  
Beschränkung auf organisatorische Aufgaben ist ihm nicht zumutbar. 

	� Anders als bei anderen handwerklichen Berufen ist der Beruf des Friseurs 
geprägt durch ein persönliches Vertrauensverhältnis zwischen Kunden 
und Friseur. Es handelt sich um eine körpernahe Dienstleistung, die ein 
gewachsenes Vertrauen erfordert. Anders als bei anderen handwerklichen 
Tätigkeiten ist es dem Kunden daher nicht gleichgültig, von welchem der 
im Friseursalon tätigen Friseure er bedient wird. In der Regel bleibt der 
Kunde an einen Friseur gebunden, mit dem er zufrieden ist. 

	� Darüber hinaus ist es dem VN nicht möglich, seine Mitarbeiter zu schulen, 
qualifiziert fortzubilden und auf die Einhaltung von Qualitätsstandards, 
insbesondere bei neuen Modetrends, zu achten, wenn er selbst praktisch 
nicht mehr tätig ist und allenfalls theoretische Anweisungen erteilen kann.

	� Die Akzeptanz als Chef sowie eine Vorbildfunktion kann unter diesen  
Umständen nicht ausgefüllt werden. Dies schließt eine Umorganisation, 
für die der zuvor ausschließlich als Friseur tätige Betriebsinhaber auf aus
schließlich organisatorische Tätigkeit zurückgeworfen würde, in der Regel 
aus (vgl. OLG Karlsruhe 3.4.08, 12 U 151/07). 

	� Der VN kann auch nicht auf eine Tätigkeit ausschließlich als Rezeptionist 
verwiesen werden. Dadurch verlöre seine Arbeit als Friseurmeister ihre 
prägenden Merkmale, selbst wenn ihm das Direktionsrecht verbliebe. Der 
VN hätte dann zwar noch Kunden beraten, organisatorische Aufgaben aus
führen, Gespräche führen und Mitarbeiter motivieren können. Übt er aber 
den Friseurberuf nicht mehr aus, verliert er zunehmend an Kompetenz 
und Glaubwürdigkeit. Der Vergleich mit dem Starfriseur Udo Walz greift 
nicht, denn insoweit handelt es sich um einen deutschlandweit bekannten 
Starfriseur mit mehreren Salons. Damit ist der Betrieb des VN mit ledig
lich bis zu zehn festangestellten Friseuren nicht vergleichbar. 

Persönliches 
vertrauensverhältnis 
zum Kunden

Wer nicht selber 
arbeitet kann kein 
vorbild sein


